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I. Wahlvorstand

1. Bestellung des Wahlvorstands

Das BetrVG will die Bildung von Betriebsräten möglichst erleichtern. Des-
halb sind die das Wahlverfahren betreffenden Vorschriften so auszulegen,
dass die Bildung der Betriebsräte nicht unnötig erschwert wird. An der
Betriebsversammlung können alle Arbeitnehmer des Betriebs teilnehmen,
nicht nur diejenigen, die später zur Betriebsratswahl wahlberechtigt sind.
Eine geheime Wahl ist nicht erforderlich. Vielmehr ist ausreichend, wenn aus
dem Verlauf der Versammlung hervorgeht, dass die Anwesenden in ihrer
Mehrheit mit der Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten einverstanden sind
und keine berechtigten Zweifel bestehen können, wer gewählt ist. Der Vorsit-
zende des Wahlvorstands wird entweder durch die Betriebsversammlung
oder, wenn das nicht geschehen ist, durch den Wahlvorstand selbst gewählt.

BAG v. 14.12.1965 – 1 ABR 6/65, AP Nr. 5 zu § 16 BetrVG

Die Bestellung eines Wahlvorstands durch das Arbeitsgericht gem. § 17
Abs. 3 BetrVG hat nur subsidiäre Bedeutung. Durch die Anrufung des Ar-
beitsgerichts geht der Betriebsversammlung das ihr nach § 17 Abs. 1 BetrVG

R 1

R 2
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zustehende Recht, einen Wahlvorstand zu wählen, solange nicht verlustig,
als eine rechtskräftige Entscheidung noch nicht vorliegt.

BAG v. 19. 3.1974 – 1 ABR 87/73, AP Nr. 1 zu § 17 BetrVG 1972

Im Falle der Wahl des Wahlvorstandes gemäß § 17 Abs. 1 BetrVG kann
zum Versammlungsleiter auch ein Sekretär der einladenden Gewerkschaft
gewählt werden, ohne dass es einer förmlichen Abstimmung bedarf.

An solchen Betriebsversammlungen kann auch der Arbeitgeber teilneh-
men, sich jedoch nicht durch eine betriebsfremde Person vertreten lassen.

LAG Berlin v. 10. 2.1986 – 9 TaBV 5/85, juris GmbH = LAGE § 19 BetrVG
1972 Nr. 4 = AuR 1987, 34f.

Die Wahl des Wahlvorstands in einer Betriebsversammlung ist dann nich-
tig, wenn die Einladung zu dieser Versammlung nicht so bekannt gemacht
worden ist, dass alle Arbeitnehmer des Betriebs hiervon Kenntnis nehmen
konnten, diese auch nicht auf andere Weise tatsächlich hiervon erfahren
haben und durch das Fernbleiben der nicht unterrichteten Arbeitnehmer
das Wahlergebnis beeinflusst werden konnte.

BAG v. 7.5.1986 – 2 AZR 349/85, AP Nr. 18 zu § 15 KSchG 1969

Wird für mehrere Unternehmen, die einen Betrieb (Gemeinschaftsbetrieb)
bilden, erstmalig eine gemeinsame Betriebsratswahl eingeleitet, ist der
Wahlvorstand nicht durch die bisher bereits bestehenden Betriebsräte, son-
dern vielmehr in einer gemeinsamen Betriebsversammlung gem. § 17
BetrVG zu wählen.

LAG Hamburg v. 3. 3.1987 – 3 TaBV 1/87, BetrR 1990, S. 103

Haben zwei räumlich nur 20 km auseinander liegende Betriebsstätten bis-
her getrennt Betriebsräte gewählt, ist aber nach Meinung einer in beiden
Betrieben bestehenden Gewerkschaft zukünftig die Wahl eines gemein-
samen Betriebsrats aus juristischen Gründen geboten, muss auf einer ge-
meinsamen Betriebsversammlung beider Betriebsstätten ein Wahlvorstand
gewählt werden. Diese Betriebsversammlung kann der Arbeitgeber jeden-
falls dann nicht durch eine einstweilige Verfügung untersagen lassen, wenn
es nicht ausgeschlossen erscheint, dass es sich bei beiden Betriebsstätten
um einen einheitlichen Betrieb im Sinne von § 1 oder § 4 BetrVG handelt.

LAG Bremen v. 20.3.1987 – 2 TaBV 8/87, AuR 1988, S. 59
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